
Sparkasse Lüdenscheid Konto Nr. 42 � BLZ: 458 500 05 � IBAN: DE89 4585 0005 0000 0000 42 � BIC: WELADED1LSD
Stadtsparkasse Iserlohn Konto Nr. 20206 � BLZ: 445 500 45 � IBAN: DE51 4455 0045 0000 0202 06 � BIC: WELADED1ISL
Postbank Dortmund Konto Nr. 8775-462 � BLZ: 440 100 46 � IBAN: DE49 4401 0046 0008 7754 62 � BIC: PBNKDEFF

Pressedienst 266

Märkischer Kreis beauftragt sofortige Räumung des illegalen Chemielagers in Iserlohn 

Märkischer Kreis. (pmk) Nach dem gestrigen Feuerwehreinsatz am illegalen Chemielager an
der Köbbingser Mühle kann der Märkische kreis nicht mehr auf eine Eigenräumung der Grund-
besitzerin warten. In der Lagerhalle waren aus zwei Containern Flüssigkeit (vermutlich Nitro-
verdünner) ausgetreten. Wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
sieht auch der Märkische Kreis Gefahr im Verzug. Daher übernimmt der Märkische Kreis die
Räumung des Lagers ab sofort in eigener Regie. Dafür beauftragt der Märkische als erstes die
weitere Analyse der bereits gezogenen Proben. Die für den 30. und 31. August bereits von der
Eigentümerin beauftragte Teilräumung des Außenlagers wird jetzt der Märkische Kreis durch-
führen lassen.

Zum Hintergrund:

Kurz nach Auffinden des Lagers im August 2009 hatte der Märkische Kreis die Räumung des
Lagers verfügt. Im November 2009 war der Märkische Kreis kurz davor, ein Entsorgungsunter-
nehmen mit der Räumung des Lagers zu beauftragen. Aufgrund eines Eilantrags hatte das
Verwaltungsgericht Arnsberg dieses Verfahren zu Gunsten einer Eigenräumung gestoppt. 

Im April 2010 hatte die Grundstückseigentümerin ein Konzept zu Räumung vorgelegt; seit Mai
war ein Unternehmen mit der Beprobung und der Räumung des Lagers beauftragt. Seither
wurden nur leere Container im Außenbereich des Lagers entfernt. Seitdem hat noch kein ge-
fülltes Gebinde das Gelände verlassen. Allerdings hatte das beauftragte Unternehmen zwi-
schenzeitlich 220 Proben gezogen und davon 61 Proben ausgewertet. Eine weitere Analyse
der restlichen Proben wurde von der Auftraggeberin untersagt. So steht es zumindest im Zwi-
schenbericht des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
vom 30. Juli 2010. 

Bei den bisherigen Beprobungen wurden vorwiegend mehr oder weniger verunreinigte lö-
sungsmittelhaltige Stoffe festgestellt. Das LANUV geht in seinem Bericht davon aus, dass die
beprobten Chargen "aufgrund der Verunreinigungen ohne Aufbereitungs-/ Reinigungsschritt
nicht als Produkt unmittelbar eingesetzt werden" können. Der Märkische Kreis hat sich der
Meinung des LANUV angeschlossen, dass aus Sicherheitsgründen der Transport der Stoffe
als Abfall erfolgen müsse. Das schließt jedoch nicht aus, dass sie danach nicht wieder zu
Wertstoffen aufbereitet werden können. Als Ordnungsbehörde besteht der Märkische Kreis

Öffentlichkeitsarbeit / Tourismus

Ursula Erkens
Zimmer 113

Durchwahl: (02351) 966-6149
Telefax: (02351) 966-6147

E-Mail: pressestelle@maerkischer-kreis.de
Zentrale: (02351) 966-60

www.maerkischer-kreis.de

26. August 2010



Märkischer Kreis · Heedfelder Str. 45 · 58509 Lüdenscheid

An die 
Redaktionen



aber auf entsprechende Nachweise, dass die Stoffe ordnungsgemäß entsorgt beziehungswei-
se wieder aufbreitet werden. 
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